
Inform ati onsblatt über den AVAD-Auskunft sverkehr

'Wer 
eine Versicherung oder eilrerr Bauspalvertrag abschließt, veftraut darauf dass die beteiligten Verrnittler ihn

korrekt uud utnfassend beraten und ihm auch später bei allen damit im Zusammenhang stehenden Fragen schnell
und sachgerecht helfen. Es ist deshalb für die Kunden und fÌir das allgemeine Ansehen der Versicherungsuntel-
nehuren ur.rd Bausparkassen uud der Vemrittler von großer Bedeutung, dass nur zuverlässige Personen in diesen.l
Beleich tätig sind.

Strebt ein Interessent mit eineln Unternehmen eine Zusammenarbeit als Außendienstmitarbeiter, Vertreter an, oder
soll er als Versicherungsmakler eine Courtagezusage erhalten, so ergibt sich fÌir das Unternehmen das Problem, dass
die allgemeinen Auskünfte nicht immer ausreichend sind, um die Zuverlässigkeit des Interessenten zu beurteilen.
Deshalb hat die Versicherungs- und Bausparkassenwirtschaft bereits im Jahr 1948 nrit der Förderung der
Versicherungsaufsichtsbehörde eine Selbsthilfeeinrichtung geschaffen, del'en Zweck es ist, zu en'eichen, dass
rnöglichst nur veftrauenswürdige Personen als Vermittler tätig werden. Auch soll verhindert werden, dass
Personen, die sich bei anderen Unternehmen als unzuverlässig erwiesen haben, erneut die Versicherungs- und
Bausparkassenwirtschaft belasten und diese und die Vennittlerschaft in Misskredit bringen können. Es handelt
sich um die

Auskunftsstelle über Velsicherungs- / Bausparkassenaußendienst
und Versicherungsmakler in Deutschland e.V. (AVAD) 'Normannenweg2,20537 Hamburg,

deren Trägel die Verbände der Versicherungsunternehmen, der Bausparkassen und der Versicherungsvermittler
sind. Außerdem gehören das BWV und das BWB als Mitglieder der AVAD an.

Die AVAD unterhält einen Auskunftsverkehr sowohl in scluiftlicher Form als auch online. Sie wird von den am
Auskunftsvelkell'teilnehmenden Untemehmen sowie von den im Einzelfall zugelassenen Versicherungs-
verrnittlungs-Gesellschaften übel jede Aufnahme und über die Beendigung der Zusamnrenarbeit unterrichtet.
Bei Versicl.rerungsmaklern bezieht sich die Unterrichtung auf die Ztsage und auf den Widenuf der Courtage.

Daneben unterrichtet das BWV und das BWB die AVAD übel erfolgleich bestander.re Prüfungen zum
Versicherungsfachmann/ -flau (BWV) und zum Bausparfachrnann/-fi'au (BWB), darnit diese Qualifikation
registliert und det entspt'echenden Person zugeordnet werden kann.

Die AVAD leitet auf Anftage an die am Auskunftsverfahren teilnehmenden Untemehmen die entsprechenden
Auskünfte weiter. Der Betroffene erhält bei Beendigung der Zusammenarbeit oder bei Beendigung der
Courtagezusage mit einern Untemehmen von diesem eine I(opie der an die AVAD gegebenen Auskunft, darnit
er die Angaben prüfen kann. Das gleiche gilt fÌir eventuell spätere, berichtigende Auskünfte Q.,lachmeldungen).
Legt der Betroffene gegen einzelne Teile der Auskunft begründeten Einspruch entweder beirn Unternehmen oder
bei der AVAD ein, so werden diese Teile der Auskunft bis zur Klärung gespent. Die übrige Auskunft bleibt
hiervon unberührt und wird weìterhin von der AVAD vermittelt. Erweisen sich die Einwände des Betroffenen als
zutreffend, erfolgt insoweit eine Korrektur.

Bei mehrstufigen Vermittlungsverhältnissen richten die Vermittler die Mitteilungen über die flir sie tätigen
Untervermittler und die Anfragen über Bewerber an das Unternehmen. Dieses wickelt den Auskunftsverkehr mit
der AVAD ab und informielt den Vermittler. Soweit Vermittlungsgesellschaften direkt mit der AVAD zusammen-
arbeiten, wickeln diese den Auskunftsverkehr selber ab.

Innendienstmitarbeiter, die aus schwerwiegenden Gründen, insbesondere wegen Veruntreuungen (Begehung von
Vermögens- oder Eigentumsdelikten und anderer Straftaten zu Lasten des Unternehmens oder zu Lasten eines
Velsichelten oder Versichelungsinteressenten) entlassen werden müssen, werden ebenfalls der AVAD gemeldet.
Eine Kopie muss dem Innendienstmitarbeiter ausgehändigt werden.

Auskünfte über Versicherungsvermittler werden automatisch an alle anfragenden Unternehmen übermittelt, sowie
an alle Untenrehmen, mit denen der Vermittlel'zusammenarbeitet. Auskünfte über Versicherungsmakler werden
aber nur dann vermittelt, wenn diese rückforderbare Salden oder Angaben über besondere Sachverhalte, die zur
Beendigung der Zusammenarbeit gefÌihrt haben, enthalten.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat die Versicherungsunternehmen wiederholt, zulefzt
in seinem Rundsch¡eiben R 09/07 (VA) vom 23.11 .2007 (www.bafur.de) darauf hingewiesen, dass sie die
Einholung von AVAD-Auskünften fÌir erforderlich hält. Für den Bereich der angestellten Außendienstmitarbeiter
haben auch die Gewerkschaften dem'Auskunftsverkehr zusestimmt.
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